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Infektion mit BTV-3; 
Härtebeihilfe für an BTV-3 verendete, geimpfte Schafe, Ziegen und Rinder 
 
 
Hiermit möchte ich darüber informieren, dass der Vorstand der Nieders. Tierseuchenkasse 
in seiner Sitzung am 16.09.2024 entschieden hat, eine Härtebeihilfe für geimpfte Rinder, 
Schafe und Ziegen zu leisten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
Schafe und Ziegen 
 
1. Die Tiere wurden mindestens 3 Wochen vor der Erkrankung von einem Tierarzt bzw. 

einer Tierärztin geimpft und die Impfung umfasste alle impffähigen Tiere des Bestan-
des, d.h. Tiere ab 3 Monate. Die Impfung ist in HiTier eingetragen.  

 
2. Ab drei Wochen nach der Impfung starben Schafe oder Ziegen an der Blauzungen-

krankheit bzw. mussten deswegen getötet werden. Der Hoftierarzt bestätigt das Vorlie-
gen von für Blauzungenkrankheit-typischen klinischen Symptomen. 
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3. Die Anzahl der verendeten oder getöteten Schafe und Ziegen ist für den Bestand so 

hoch, dass sie eine unbillige Härte für den Betrieb darstellt und somit die Gewährung 
einer Härtebeihilfe rechtfertigt. Dies bedeutet, dass die Übersterblichkeit bei mindestens 
25 % und die Anzahl der verendeten Tiere bei mindestens 5 Tieren liegen muss. Bei 
der Härtebeihilfe berücksichtigt wird nur die Anzahl von Tieren, die über der Übersterb-
lichkeit liegt. 

 
4. Der Nachweis der erhöhten Mortalität soll durch die Vorlage der Abholscheine aus dem 

2. Halbjahr 2024 und 2023 erfolgen. 
 
5. Die Härtebeihilfe beträgt 90 € pro Schaf und 60 € pro Ziege. 

 

Rinder  
 
1. Die Tiere wurden von einem Tierarzt bzw. einer Tierärztin vollständig geimpft. Die Imp-

fung ist in HiTier eingetragen.  
 
2. Ab der zweiten Woche nach der Grundimmunisierung starben die Rinder an der Blau-

zungenkrankheit bzw. mussten deswegen getötet werden. Für jedes der betroffenen 
Rinder liegt ein BTV-3-PCR-positives Ergebnis vor. 

 
3. Die Anzahl der verendeten oder getöteten Rinder ist für den Bestand so hoch, dass sie 

eine unbillige Härte für den Betrieb darstellt und somit die Gewährung einer Härtebei-
hilfe rechtfertigt. Dies bedeutet, dass mindestens 3 Rinder verendet sind.  

 
4. Die Härtebeihilfe beträgt 1.000 € pro adultes Rind. 
 

Die Härtebeihilfe ist über den regulären Leistungsantrag zu beantragen. Die erforderlichen 
Nachweise zur erhöhten Mortalität bei den Schafen und Ziegen bzw. PCR-Ergebnis bei den 
Rindern sind beizufügen.  
 
Die Kosten für die Probenahme für die PCR-Untersuchungen werden nicht übernommen.  
 
Aufgrund der Tatsache, dass es bereits eine Pressemitteilung zu den Härtebeihilfen der 
Tierseuchenkasse seitens des Landes gab, bitte ich, dieses Rundschreiben als erste Infor-
mation zu betrachten, ggf. folgen weitere Details.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 

 
Dr. Gerdes 


